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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDE BIEDERBACH

Gemeinde 
 
Biederbach 

Landkreis 
 
Emmendingen 

 
Öffentliche  Bekanntmachung  zur  Durchführung  der 
Wahl  zum  Europäischen  Parlament    Europawahl   
und  der Wahl  des Gemeinderats  und  der Wahl  des 
Kreistags am 09. Juni 2024 
 
1. Am 09. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die Wahl zum Europäischen Parlament - Europawahl - und 

gleichzeitig finden in der Gemeinde Biederbach die Kommunalwahlen - Wahl des Gemeinderats und die Wahl des Kreistags 
statt. 

 
2. Die Wahlzeit dauert von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 
 
3. Die Gemeinde bildet nur einen Wahlbezirk. Der Wahlraum wird eingerichtet in der  

Schwarzwaldhalle Biederbach, DorfDobelstraße 18, 79215 Biederbach. 
 
 In der Wahlbenachrichtigung, die den Wahlberechtigten bis spätestens 19. Mai 2024 zugestellt worden ist, sind der 

Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
4. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen 

ist. Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis – Unionsbürger einen gültigen 
Identitätsausweis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei den Wahlen abgegeben werden. 

 
 

5.  Wahl zum Europäischen Parlament  Europawahl  
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. 
Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums 
einen Stimmzettel ausgehändigt. 

 

Aufdruck: Stimmzettel  für  die  Wahl  der 
Abgeordneten  des  Europäischen 
Parlaments 
Farbe: weiß 

 

Jeder Wähler hat eine Stimme. 
 

Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender 
Nummer die Bezeichnung der Partei und ihre 
Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen 
politischen Vereinigung und ihr Kennwort sowie jeweils 
die ersten 10 Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des 
Wahlvorschlagsberechtigten einen Kreis für die 
Kennzeichnung. 

 

Der Wähler gibt seine Stimme in der Weise ab, dass 
er auf dem rechten Teil des Stimmzettels durch ein in 
einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise 
eindeutig kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie 
gelten soll.  
Der Stimmzettel  muss  vom  Wähler  in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und  in der 
Weise gefaltet  werden, dass seine Stimmabgabe 
nicht erkennbar ist. Für die Stimmabgabe im Wahllokal 
wird bei der Europawahl kein Stimmzettelumschlag 
verwendet. 

 
  In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 

werden. 
 
6.  Kommunalwahlen 

Es finden gleichzeitig die nachstehenden Wahlen statt. 
Gewählt wird mit amtlichen  Stimmzetteln  in 
amtlichen Stimmzettelumschlägen. 

 
6.1  Wahl des Gemeinderats 

Zu wählen sind 10 Mitglieder. 
Stimmzettel-Aufdruck: Wahl des Gemeinderats 
Stimmzettel-Farbe: orange 

 
6.2  Wahl des Kreistags 

Zu wählen  sind  im Wahlkreis  IV Emmendingen  5 
Mitglieder. 
Stimmzettel-Aufdruck: Wahl des Kreistags 
Stimmzettel-Farbe: mittelgrün 

 

Die Stimmzettel für die einzelnen Wahlen (ohne 
Europawahl) sind in je besonderen 
Stimmzettelumschlägen abzugeben, die von gleicher 
Farbe wie die zugehörigen Stimmzettel sind. 
 

Die Stimmzettel für die Kommunalwahlen werden den 
Wahlberechtigten spätestens am 08. Juni 2024 
zugesandt. 
Die Stimmzettelumschläge sowie weitere Stimmzettel 
werden im Wahlraum bereitgehalten. 

 
6.3 Bei den Wahlen des Gemeinderats und des Kreistags 

hat der Wähler so viele Stimmen, wie jeweils Mitglieder 
des Gemeinderats und des Kreistags im Wahlkreis zu 
wählen sind (vergleiche Ziff. 6.1 - 6.2). 
Die Stimmenzahl ist jeweils im Stimmzettel 
angegeben. 

 
6.4 Es findet Verhältniswahl statt bei der 
 

-  Wahl des Kreistags 
 

Hierbei können nur Bewerber gewählt werden, deren 
Name in den Stimmzetteln vorgedruckt ist. 
Der Wähler kann 
-  Bewerber aus anderen Wahlvorschlägen 

übernehmen (panaschieren) und 
-  einem Bewerber bis zu drei Stimmen geben 

(kumulieren). 
 

Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass 
er auf einem oder mehreren Stimmzetteln 
-  Bewerber, denen er eine Stimme geben will, durch 

ein Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, durch 
Eintragung des Namens oder auf sonst eindeutige 
Weise ausdrücklich als gewählt kennzeichnet, 

-  Bewerber, denen er zwei oder drei Stimmen geben 
will, durch die Ziffer " 2 " oder " 3 " hinter dem Namen, 
durch Wiederholen des Namens oder auf sonst 

08
/0

22
/4

53
5/

28
 

W
. K

oh
lh

am
m

er
 G

m
bH

   
   

(2
40

20
) 

D
eu

ts
ch

er
 G

em
ei

nd
ev

er
la

g 
G

m
bH

  
w

w
w

.k
oh

lh
am

m
er

.d
e 



3Woche 22 
Dienstag, 28. 05. 24

 

eindeutige Weise als mit zwei oder drei Stimmen 
gewählt kennzeichnet. 

 

Der Wähler kann auch einen Stimmzettel ohne jede 
Kennzeichnung oder im Ganzen gekennzeichnet 
abgeben. In diesem Fall ist jeder Bewerber, dessen 
Name im Stimmzettel vorgedruckt ist, als mit einer 
Stimme gewählt. Bei der Wahl des Kreistags nur so 
viele Bewerber in der Reihenfolge von oben, wie 
Mitglieder des Kreistags für den Wahlkreis zu wählen 
sind. 

 
6.5 Es findet Mehrheitswahl statt bei der 
 

-  Wahl des Gemeinderats 
 

Hierbei kann jede wählbare Person gewählt werden. 
Der Wähler ist nicht an die Bewerber gebunden, deren 
Namen im Stimmzettel vorgedruckt sind. 
Der Wähler kann jedem Bewerber oder einer anderen 
wählbaren Person jeweils nur eine Stimme geben. 

 

Der Wähler gibt seine Stimmen in der Weise ab, dass 
er Bewerber, denen er eine Stimme geben will, 
-  auf einem Stimmzettel mit vorgedruckten Namen 

durch ein Kreuz hinter dem vorgedruckten Namen, 
durch Eintragung des Namens oder auf sonst 
eindeutige Weise ausdrücklich als gewählt 
kennzeichnet. 

 

Der Wähler kann auch den  Stimmzettel mit 
vorgedruckten Namen ohne jede Kennzeichnung oder 
im Ganzen gekennzeichnet abgeben. In diesem Fall 
gilt jeder Bewerber, dessen Name im Stimmzettel 
vorgedruckt ist, als mit einer Stimme gewählt; 
höchstens jedoch nur so viele Bewerber in der 
Reihenfolge von oben, wie Mitglieder jeweils zu 
wählen sind. 

 
6.6  Beleidigende  oder auf die Person des Wählers 

hinweisende Zusätze oder nicht nur gegen einzelne 
Bewerber gerichtete Vorbehalte auf dem Stimmzettel 
oder sonst im Stimmzettelumschlag sowie jede 
Kennzeichnung des Stimmzettelumschlags haben die 
Ungültigkeit der Stimmabgabe zur Folge. 

 
6.7 Jeder Wähler erhält beim Betreten des Wahlraums die 

zu der jeweiligen Wahl gehörenden 
Stimmzettelumschläge ausgehändigt. 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer 
Wahlkabine des Wahlraums oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in den 
Stimmzettelumschlag gelegt werden. In der 
Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 

 
7. Wahlscheine 

 

Europawahl 
Wähler, die einen Wahlschein für die Europawahl 
haben, können an der Wahl im Landkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises oder 
durch Briefwahl teilnehmen. 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich vom 
Bürgermeisteramt - Wahlamt - einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag 
sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaffen. 
 

 
Kommunalwahlen 
Wähler, die einen Wahlschein für die 
Kommunalwahlen haben, können in einem beliebigen 
Wahlbezirk des im Wahlschein angegebenen Gebiets 
oder durch Briefwahl wählen. 
Der Wahlschein enthält auf der Rückseite nähere 
Hinweise darüber, wie durch Briefwahl gewählt wird. 
 

Wer bei den Kommunalwahlen durch Briefwahl wählen 
will, erhält auf Antrag beim Bürgermeisteramt - 
Wahlamt - neben dem Wahlschein auch die weiteren 
Briefwahlunterlagen. 
 

Der Wähler hat seine Wahlbriefe (getrennt nach 
Europawahl - rot - und Kommunalwahlen - gelb -) mit 
den jeweils dazugehörigen Stimmzetteln (in 
verschlossenen Stimmzettelumschlägen) und den 
unterschriebenen Wahlscheinen so rechtzeitig den 
jeweils auf den Wahlbriefumschlägen angegebenen 
Stellen zu übersenden, dass sie dort spätestens am 
Wahltag bis 18.00 Uhr eingehen. 
 
Die Wahlbriefe können auch bei der jeweils 
angegebenen Stelle abgegeben werden. Der Wähler, 
der seine Briefwahlunterlagen beim Bürgermeisteramt 
selbst in Empfang nimmt, kann an Ort und Stelle die 
Briefwahl ausüben. 

 
8.  Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht  nur 

einmal und nur persönlich ausüben. Bei der 
Europawahl gilt dies auch für Wahlberechtigte, die 
zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament 
wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des Wahlrechts 
durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten 
���������������������������������������������������;�
§ 19 Absatz 1 des Kommunalwahlgesetzes). 

 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens (bei Kommunal-
wahlen: oder des Schreibens) unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme 
gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische 
Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 
6 Absatz 4a des Europawahlgesetzes, § 19 Absatz 1 
des Kommunalwahlgesetzes). Die Hilfsperson ist zur 
Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die sie bei 
der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person 
erlangt hat. 

 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges 
Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Ergebnis 
verfälscht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt 
auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen 
der Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder 
ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Absatz 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches). 
 

9.  Die Wahlhandlung  sowie die im Anschluss an die 
Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und Feststellung 
der Wahlergebnisse im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne 
Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 
 
Der Briefwahlvorstand tritt zur Ermittlung des 
Briefwahlergebnisses um 16.00 Uhr im Rathaus 
Biederbach, Bürgersaal, Dorfstraße 18, 79215 
Biederbach, zusammen. 
 
 

Ort, Datum 
 

Biederbach, den 27.05.2024 
 

 

Bürgermeisteramt 
 

 

Mathis, Bürgermeister 
Unterschrift, Amtsbezeichung 
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Wichtige Information  
zur Kommunalwahl 2024
Liebe Wählerinnen und Wähler,
in den nächsten Tagen erhalten Sie die Stimmzettel für 
die Kommunalwahlen per Post zugesandt. Dabei han-
delt es sich nicht um Briefwahlunterlagen.
Sollten Sie keine Stimmzettel erhalten haben, setzen 
Sie sich bitte mit dem Hauptamt (Tel.: 07682 9116-11) 
in Verbindung.
Bitte bringen Sie die Stimmzettel am Wahltag mit in Ihr 
Wahllokal. Gerne können Sie Ihre Stimmvermerke be-
reits zu Hause vornehmen. Die Stimmzettelumschläge 
für die Kreistag- und Gemeinderatswahl erhalten Sie im 
Wahllokal. Die Stimmzettel für die Europawahl werden 
erst im Wahllokal ausgehändigt und hierfür gibt es kei-
nen Umschlag. Sollten Sie Briefwahl beantragt haben, 
erhalten Sie diese in einem zusätzlichen Umschlag!
Wir bitten um Beachtung!
Gemeindeverwaltung - Wahlamt

Wahlscheinantrag bequem per Internet
Zu den Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 
kann die Erteilung eines Wahlscheins schriftlich, elek-
tronisch (z.B. per E-Mail, Internet) oder durch persön-
liche Vorsprache bei der Gemeindeverwaltung bean-
tragt werden. Telefonische Anträge und Anträge per 
SMS sind nicht zulässig.
Wir bieten für Sie zur Wahl die Beantragung eines 
Wahlscheins per Internet auf unserer Homepage 
www.biederbach.de an. Den Link finden Sie auf unse-
rer Startseite.
Beim Aufruf des Links zur Kommunal- und Europawahl 
erhalten Sie ein Erfassungsformular für Ihre Antragsda-
ten. Die Daten auf Ihrer Wahlbenachrichtigung tragen 
Sie in das Antragungsformular ein. Ihnen steht es of-
fen, sich die Unterlagen nach Hause oder an eine ab-
weichende Versandanschrift senden zu lassen.
Für die automatische Prüfung Ihrer Daten benötigen 
wir unter anderem zwingend die Eingabe Ihrer Wahl-
bezirks- und Wählernummer. Sollten Ihre Antragsda-
ten nicht mit unserem dialogisierten Wählerverzeich-
nis übereinstimmen, erhalten Sie automatisch einen 
Hinweis. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen 
werden Ihnen anschließend per Deutsche Post AG zu-
gestellt.
Sollten Sie Ihre Wahlbenachrichtigung nicht vorliegen 
haben, können Sie auch formlos per E-Mail an gemein-
de@biederbach.de einen Wahlschein beantragen. In 
diesem Fall teilen Sie uns bitte Ihre persönlichen Da-
ten (Name, Vorname, Geburtsdatum und vollständige 
Wohnanschrift) mit. Bei Fragen zum Antragsverfahren 
wenden Sie sich bitte an das Hauptamt, Tel.: 07682 
9116-11, E-Mail: weis@biederbach.de.
Alternativ können Sie Ihren Wahlscheinantrag auch 
rasch und einfach mit Ihrem Mobilgerät über den QR-
Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung auf-
rufen. Die meisten Daten sind hier bereits hinterlegt 
– Sie erfassen nur Ihr Geburtsdatum und möglicher-
weise noch eine abweichende Versandadresse.
Ihre Antragsdaten werden verschlüsselt über das Inter-
net in eine Sammeldatei zur Abarbeitung übertragen.
Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden 
Ihnen von uns anschließend per Post zugestellt.
Bei Fragen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte 
an das Wahlamt Frau Weis unter folgenden Kontakt-
möglichkeiten, Tel.: 07682 9116-11 oder E-Mail: 
weis@biederbach.de.
Ihre Gemeindeverwaltung

IMPRESSUM 

Herausgeber:  
Gemeindeverwaltung Biederbach

Druck und Verlag:  
Nussbaum Medien  
Rottweil GmbH & Co. KG,  
Opelstraße 29,  
68789 St. Leon-Rot,  
www.nussbaum-medien.de

Verantwortlich für den amtlichen 
Teil, alle sonstigen Verlautbarungen 
und Mitteilungen: 
Bürgermeister Rafael Mathis, 
79215 Biederbach, Dorfstraße 18, 
oder sein Vertreter im Amt. 

Verantwortlich für „Was sonst noch 
interessiert“ und den Anzeigenteil:  
Klaus Nussbaum, Opelstraße 29, 
68789 St. Leon-Rot 

INFORMATIONEN

Fragen zur Zustellung:
G.S. Vertriebs GmbH, Josef-Beyerle-Str. 2,
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 6924-0, 
info@gsvertrieb.de, ww.gsvertrieb.de

Fragen zum Abonnement:
Nussbaum Medien Weil der Stadt 
GmbH & Co. KG, Merklinger Str. 20, 
71263 Weil der Stadt, Tel.: 07033 525-460, 
abo@nussbaum-medien.de
www.nussbaum-lesen.de

GEMEINDE BIEDERBACH

Gemeindeverwaltung Biederbach 
Dorfstraße 18, 79215 Biederbach 
Tel.: 07682/9116-0 Zentrale, Fax: 07682/9116-16 
www.biederbach.de 
Öffnungszeiten / Sprechzeiten

Änderung der Öffnungszeiten bis 30.06.24 verlängert!
Aufgrund der Einarbeitungszeit der neuen Hauptamtsleite-
rin bleibt das Rathaus weiterhin am Dienstagvormittag bis 
30.06.2024 geschlossen.
Vormittags: Montag, Mittwoch - Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr
Nachmittags: Dienstag: 14.00 – 18.00 Uhr
Sprechzeiten sowie Termine nach Absprache sind auch außer-
halb dieser Zeiten möglich.
Bitte vereinbaren Sie vor Ihrem Besuch im Rathaus einen 
Termin per Telefon oder per E-Mail bei der jeweiligen Sach-
bearbeiterin, um längere Wartezeiten zu vermeiden und bei 
Vertretungen besser koordinieren zu können. Vielen Dank.
Kontakt Rathaus Biederbach:
07682 9116-0 | gemeinde@biederbach.de | Allgemein | Zentrale
07682 9116-17 | herr@biederbach.de | Bürgerbüro | Passbehörde
Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und Menschen mit 
Behinderung
Der kommunale Inklusionsvermittler der Verwaltungsge-
meinschaft Elzach/Winden/Biederbach Herr Klaus Kury bietet 
seit 2023 Sprech-/Präsenzzeiten für Senioren und Menschen 
mit Behinderung an.
Wann:  jeden 1. Dienstag im Monat
   von 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr
Wo:   im Bürgerzentrum Krone-Ladhof, 2. OG, Raum 

Katzenmoos
Die Zugänge zu den Räumlichkeiten sind barrierefrei und für 
Rollstuhl-/Rollatorbenutzende geeignet.
Ansprechpartner:
Zentrale  Tel. 07682 9116 0
Bürgermeister Rafael Mathis  Tel. 07682 9116 0
gemeinde@biederbach.de
Bürgerbüro  Sabine Herr  Tel. 07682 9116 17
herr@biederbach.de
Hauptamt/Standesamt Nadine Weis Tel. 07682 9116 11
weis@biederbach.de 
Standesamtsvertretung Stadt Elzach
stefanie.wernet@elzach.de  Tel. 07682 / 804-25
helmut.burger@elzach.de  Tel. 07682 / 804-24
Rechnungsamtsleiterin Petra Schneider 
 Tel. 07682 9116 13
schneider@biederbach.de
Gemeindekasse Petra Thoma  Tel. 07682 9116 12
thoma@biederbach.de
Bauhofleiter      Markus Allgaier  Tel. 07682 9116 60
bauhof@biederbach.de
Notdienst –Wasserversorgung  Tel. 07682 9116 60
Kleinkindbetreuung Zwergenhaus
Nadja Rappold  Tel. 07682 1001
zwergenhaus@biederbach.de
Grundschule Biederbach
Claudia Wiedmaier  Tel. 07682 7226
grundschule@biederbach.de
Kindergarten St. Martin
Melanie Ruderer  Tel. 07682 7370
Stmartin.biederbach@kath-oberes-elztal.de
Bauernhof-Kita „Grashüpfer“
Elena Waßmund  Tel. 07682 5349515
grashuepfer.biederbach@kita-natura.de
ZweiTälerLand-Tourismus Tel. 07682 19433
info@zweitaelerland.de
Notdienst für Strom
Netze BW:  Tel. 0800 36294770
Benachrichtigungsservice per E-Mail: 
netze-bw.de/stoerungsmeldung
Grundbuchamt Amtsgericht Emmendingen
Liebensteinstraße 2, 79312 Emmendingen
Tel.: 07641 96587 600 – Zentrale, Fax: 07641 96587 603
poststelle@gbaemmendingen.justiz.bwl.de 
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Brückenabriss Hintertal (Fey) -  
Beeinträchtigungen 
- Umleitung
Die Brücke beim Anwesen 
Hintertal 22 (Fey) wird abge-

rissen und wieder neu errichtet. Da-
her kommt es bei den Bauarbeiten zu 
etwaigen Behinderungen. Eine Umleitung erfolgt über 
den Schätzleweg.
Wir bitten um Verständnis und dies zu beachten!
Ihre Gemeindeverwaltung

Brückentag - Rathaus geschlossen !
Die Gemeindeverwaltung ist am Freitag, dem 31. Mai 
2024 (nach Fronleichnam), ganztägig geschlossen.
Wir bitten um Beachtung. Vielen Dank.
Ab Montag, den 03.06.2024, sind wir wieder zu den üb-
lichen Öffnungszeiten sowie Termine nach Absprache 
gerne für Sie da.
Ihre Gemeindeverwaltung

FUNDBÜRO

Schwarzwaldhalleneröffnung -  
wer vermisst etwas ?
Bei der Eröffnungsfeier der Schwarzwaldhalle am Freitag, 
17.05.2024, ist Folgendes liegengeblieben:
• Kinderjacke 146/152 (Hellblau)
• Kinderjacke 152 (dunkelblau)
• Kinderjacke schwarz
• verschiedene Schirme
Gerne können Sie das zu den üblichen Öffnungszeiten 
beim Bürgerbüro im Rathaus abholen.

DIE GEMEINDE BIEDERBACH 
GRATULIERT

Herzlichen Glückwunsch
Allen Altersjubilaren, die im Monat Mai/Juni 2024 ihren Ge-
burtstag feiern und aufgrund gesetzlicher Vorgaben oder 
namentlich nicht genannt werden möchten, gratulieren 
wir recht herzlich und wünschen ihnen alles Gute, vor allem 
Gesundheit und persönliches Wohlergehen.

Veröffentlichung im Mitteilungsblatt
Altersjubilare ab dem 70., 75. usw. Geburtstag sowie Ehe-
jubilare ab dem 50., 60. usw. Jubiläum werden im Mittei-
lungsblatt nur veröffentlicht, wenn uns eine schriftliche 
Einverständniserklärung vorliegt. Gerne können Sie sich 
an das Bürgerbüro unter Tel. 07682 9116-17 oder Zentrale: 
07682 9116 0 oder per E-Mail an herr@biederbach.de oder 
gemeinde@biederbach.de wenden.

Besuche bei Alters- und Ehejubiläen
Gerne möchte unser Bürgermeister unsere Jubilare besu-
chen.
Bitte teilen Sie uns mit, wenn kein Besuch erwünscht ist, 
unter Tel. 07682 9116-0 oder per E-Mail: gemeinde@bie-
derbach.de

Zum Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch
am 08.06.2024
Hermann Lupfer, Grund 1  zum 85. Geburtstag
am 09.06.2024
Dieter Weber, Tannhöfstraße 6  zum 70. Geburtstag

GEMEINDEVERWALTUNGS-
VERBAND ELZACH

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, 04.06.2024, findet um 19:00 Uhr im Sitzungs-
saal Rathaus Elzach, Hauptstraße 69, 79215 Elzach, eine 
Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach statt.
Tagesordnung
1.  Bekanntgaben
2.   Eröffnungsbilanz des GVV Elzach – Beschlussfassung 

über die Ausübung von Bilanzierungswahlrechten und 
die Anwendung von Vereinfachungsregeln

3.   Feststellung der Eröffnungsbilanz des Gemeindeverwal-
tungsverbandes Elzach zum 01.01.2019

4.   16. punktuelle Änderung des Flächennutzungsplans des 
Gemeindeverwaltungsverbandes Elzach auf dem Gebiet 
der Stadt Elzach im Änderungsbereich „Schlosshof Elz-
ach“

5.  Fragen der Bürgerinnen und Bürger
6.   Bekanntgaben, Anregungen der Mitglieder des Ge-

meinderates
Die Bevölkerung ist zur Teilnahme herzlich eingeladen.

Mit freundlichen Grüßen

Roland Tibi
Verbandsvorsitzender

RUHETAGE DER GASTSTÄTTEN

Gaststätte Ruhetag
„Adler-Pelzmühle“ Montag; Dienstag – Freitag 

ab 17.00 Uhr geöffnet
„Deutscher Hof“ Sonntag
„Hirschen-Dorfmühle“ Dienstag + Mittwoch
„Sonnhalde“ Montag + Donnerstag
„Schwarzwaldstüble“ Montag + Dienstag + Mittwoch
„Zum Bäreneckle“ Montag + Dienstag + Mittwoch
„Zum Kreuz“ Montag + Dienstag

Redaktionsschluss  
für das Mitteilungsblatt in der Kalenderwoche 

24
ist am Montag, 10.06.2024 um 9.00 Uhr 

Verspätet eingehende Beiträge 
können nicht mehr berücksichtigt werden.

Anzeigenschluss ist am Montag um 16.00 Uhr 
Das Bürgermeisteramt
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NOTDIENSTE / NOTRUFE

Apotheken-Notdienst
Di., 28.05.  Stadt-Apotheke, Waldkirch

   Lange Str. 37, Tel. 07681 47 91 10
Mi., 29.05.  Aesculap-Apotheke Köndringen, Teningen
   Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
   Glotter-Apotheke, Glottertal
   Talstr. 70 A, Tel. 07684 13 55
Do., 30.05.  Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendin-

gen
   Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63
Fr., 31.05.    Bären-Apotheke im Haus der Gesundheit, Em-

mendingen
   Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9783422
   Kandel-Apotheke Waldkirch
   Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
Sa., 01.06.  Severin-Apotheke, Denzlingen
   Alemannenstr. 17, Tel. 07666 5844
So., 02.06.  Aesculap-Apotheke Köndringen, Teningen
   Bahnhofstr. 3, Tel. 07641 54300
   Kandel-Apotheke im Gesundheitszentrum, 

Waldkirch
   Fabrik Sonntag 5 A, Tel. 07681 4 92 52 50
Mo., 03.06.  easyApotheke, Emmendingen
   Freiburger Str. 4, Tel. 07641 95 42 80
   Marien-Apotheke, Gutach
   Golfstr. 9, Tel. 07681 7257
Di., 04.06.  Apotheke im Kohlerhof, Denzlingen
   Rosenstr. 1, Tel. 07666 949110
   Schwarzwald-Apotheke, Simonswald
   Talstr. 36 A, Tel. 07683 794
Mi., 05.06.  Bären-Apotheke im Haus der Gesundheit, 

Emmendingen
   Milchhofstr. 1, Tel. 07641 9783422
Do., 06.06.  Paracelsus-Apotheke, Denzlingen
   Schwarzwaldstr. 3, Tel. 07666 2392
Fr., 07.06.    Central-Apotheke Emmendingen
   Theodor-Ludwig-Str. 11, Tel. 07641 914170
   Rathaus-Apotheke, Elzach
   Hauptstr. 70, Tel. 07682 1717
Sa., 08.06.  Stadtapotheke am Marktplatz, Emmendingen
   Marktplatz 11, Tel. 07641 87 63
So., 09.06.  Bären-Apotheke, Emmendingen
   Fritz-Boehle-Str. 38, Tel. 07641 9783433
   Kandel-Apotheke Waldkirch
   Lange Str. 58, Tel. 07681 93 20
Mo., 10.06. Bären-Apotheke, Waldkirch
   Adenauerstr. 11, Tel. 07681 4740740
Di., 11.06.  Glocken-Apotheke Kollnau, Waldkirch
   Kollnauer Str. 1, Tel. 07681 7054
   Kronen-Apotheke, Teningen
   Reetzenstr. 5, Tel. 07641 41109

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Tierärztlicher Kleintiernotdienst ist werktags von 18 bis 
8 Uhr besetzt und kann tagesaktuell über den Haustier-
arzt erfragt werden.
Donnerstag, 30.05.2024 (Fronleichnam)
Dr. Kissel, Kenzingen
Offenburger Str. 23, Tel. 07644 559
Samstag/Sonntag, 01./02.06.2024
Tierarztpraxis Claudia Ciugudean, Rheinhausen-Ober-
hausen
Endinger Str. 3, Tel. 07643 9378970
Samstag/Sonntag, 08./09.06.2024
Tierarztpraxis Regina Kohler, Herbolzheim
Im Entennest 5, Tel. 07643 934040

Tierkörperbeseitigungsanstalt Zweckverband PROTEC 
Orsingen
Nenzinger Str. 34, 78359 Orsingen, Tel.: 07774 9339-0, 
Fax: 07774 9339-33

Notfallversorgung  
im Landkreis Emmendingen

Ärztlicher Bereitschaftsdienst - Tel. 116 117
Sie sind krank und die Arztpraxen haben bereits ge-
schlossen?
Sie sind nicht lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt, kön-
nen jedoch nicht bis zur nächsten Sprechstunde warten?
Dann helfen Ihnen die Ärzte des Ärztlichen Bereit-
schaftsdienstes!
Das medizinisch ausgebildete Personal kennt Ärzte in 
Ihrer Nähe oder schickt bei Bedarf einen Arzt zu Ihnen 
nach Hause.
Zusätzlich ist über docdirekt eine telemedizinische Bera-
tung möglich.
Sie können auch direkt und ohne vorherige Anmeldung 
eine geöffnete Notfallpraxis in Ihrer Nähe aufsuchen:

Allgemeine Notfallpraxen
Kreiskrankenhaus 79312 Emmendingen, Gartenstraße 44
Öffnungszeiten:
Mo., Di., Do.:     19 bis 22 Uhr
Mi. und Fr.:      16 bis 22 Uhr
Sa., Sonn- und Feiertage:  10 bis 18 Uhr

Kinder-Notfallpraxis Freiburg am St. Josephs-Kranken-
haus
Sautierstraße 1, 79104 Freiburg
Öffnungszeiten:
Mo. – Do.:      19:00 bis 22:30 Uhr
Freitag       16:00 bis 22:30 Uhr
Sa., So. und Feiertage:   08:00 bis 22:30 Uhr

Augen-Notfallpraxis Freiburg in der Universitätsaugen-
klinik Freiburg
Kilianstr. 5, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten:
Sa., So. und Feiertagen   08:00 bis 18:00 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst
Tel.-Nr. 01801 116 116
Weitere Informationen finden Sie unter https://kzvbw.de/
patienten/zahnarzt-notdienst/ und welche Zahnarztpra-
xen in Ihrer unmittelbarer Umgebung Notdienst haben.

Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde-Notdienst (HNO)
Universitätsklinikum Freiburg, Killianstraße 5, 
79106 Freiburg
Information: 
Telefon: 0761 270-42010, Telefax: 0761 270-40750.

Notaufnahmen im Landkreis Emmendingen
Notaufnahme Kreiskrankenhaus Emmendingen, 
Gartenstraße 44, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 4540 - 24 Std. erreichbar
Notaufnahme BDH-Klinik Waldkirch gGmbH, 
Heitereweg 10, 79183 Waldkirch
Tel. 07881 2080 - 24 Std. erreichbar

Europaweite Notrufnummer Tel. 112 ·  
Polizei 110

DRK-Rettungsdienst/Krankentransport: 
  Tel. 19 222
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Notruf-Fax:
Neu seit 1.12.2019 ist, dass das Notruf-Fax der integrier-
ten Leitstelle Emmendingen direkt mit dem Notruf 112 
gekoppelt ist. So können gehörlose Menschen, Stumme 
oder Menschen mit Sprachschädigungen in Notsituatio-
nen schneller Hilfe bekommen. Fax Vordrucke sind unter 
www.drk.emmendingen.de, Rubrik Rettungsdienst, in-
tegrierte Leitstelle erhältlich.

Gift-Notrufzentrale:  0761/19240

Sozialdienste
Kirchliche Sozialstation Oberes Elztal:
Tel. 07682 / 90 90 40 + 90 90 41 oder 0171 / 3380810  
(Tag + Nacht)

Hospizgruppe Oberes Elztal: Tel. 07682 925650

Betreuungsgruppe, Ehrenamtlicher Besuchsdienst  
„Zämme“: Tel. 07682 909040

Dorfhelferinnenwerk Sölden
Einsatzleitung für die Stationsgebiete Triberg, Elzach, 
Waldkirch, Freiamt-Sexau, Herbolzheim
Mobil: 0176-17612633 | 
birgitta.fahrlaender@familienwerk-soelden.de

EUTB
Ergänzende unabhängige Teilhabeberatung für  
Menschen mit Behinderung
Die EUTB berät nach dem Grundsatz „Eine für alle“ zu 
Fragen, die sich für Menschen mit Behinderung und de-
ren Angehörige stellen. Die Beratung ist kostenfrei.

EUTB Lebenshilfe KV Emmendingen e. V.
Karl-Friedrich-Str. 68/1, 79312 Emmendingen
07641/93341-214 (Frau Bergis + Frau Heiß)
eutb@lebenshilfe-emmendingen.de
Außensprechstunde in Waldkirch freitagnachmittags. 
Termine bitte telefonisch vereinbaren.

Fachstelle „Sucht“
Für Ratsuchende mit Problemen mit Alkohol, Medika-
menten, Glücksspiel oder Nikotin und deren Angehörige 
ist die Nebenstelle in 79183 Waldkirch, Friedhofstraße 
1 am Dienstag und Donnerstag unter Tel. 07681-24623 
erreichbar.

Herbstzeit
Betreutes Wohnen für alte und pflegebedürftige Men-
schen in (Gast-)Familien
Landvogtei 5, 79312 Emmendingen
Tel. 07641 9671590
http://www.herbstzeit-bwf.de

Beratung im Pflegestützpunkt  
Landkreis Emmendingen
Der Pflegestützpunkt bietet für die Bürgerinnen und 
Bürger im Landkreis Emmendingen ein neutrales und 
kostenloses Beratungsangebot für gesetzlich versicherte 
Pflegebedürftige, Angehörige und Interessierte aller Al-
tersgruppen rund um das Thema Pflege, Betreuungs- und 
Entlastungsmöglichkeiten. Die Beratungen erfolgen tele-
fonisch oder persönlich im Pflegestützpunkt Emmendin-
gen, in den Außensprechzeiten oder beim Hausbesuch.
Öffnungszeiten Emmendingen:
Mo., Di., Do., Fr.,    8.30 - 12.00 Uhr
Do.,      14.00 - 18.00 Uhr

Kontakt:
pflegestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de
www.landkreis-emmendingen.de/pflegestuetzpunkt
Außensprechzeiten:
Waldkirch, Rathausinnenhof, Generationenbüro, Markt-
platz 1 – 5
Montags 12 – 16 Uhr
Tel.: 07641 451-3096, Frau Schöpflin
Um Terminvereinbarung wird gebeten.

MÜLLABFUHR

Freitag, 31.05.2024  Gelber Sack – Änderung!
Montag, 03.06.2024  Blaue Tonne
Freitag, 07.06.2024   Blaue Tonne (Ortsteil Frischnau, 

Mersberg, Uhlsbach)
Montag, 10.06.2024  Graue Tonne
Donnerstag, 13.06.2024 Gelber Sack

Öffnungszeiten Grünschnittplatz Elzach
Mittwoch:   16.00 – 19.00 Uhr
Freitag:   13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:   09.00 – 14.00 Uhr

Öffnungszeiten Recyclinghof Elzach
Freitag:    13.00 – 17.00 Uhr
Samstag:   09.00 – 13.00 Uhr

VEREINSMITTEILUNGEN

MUSIKVEREIN TRACHTENKAPELLE
BIEDERBACH E.V.

Danke!
Das war es, das erste Frühlingsfest beim Haus der Vereine!
Es war ein grandioses Festwochenende und wir freuen uns 
schon jetzt auf nächstes Jahr!
Ein großer Dank geht nach 4 Festtagen zusätzlich mit Auf- 
und Abbautagen auch an die umliegenden Anwohner des 
Festgeländes, die in dieser Zeit Verständnis für die erhöhte 
Geräuschbelästigung sowie Verkehrsbelastung entgegen-
brachten, des Weiteren der Gemeinde Biederbach für die 
Zurverfügungstellung des Festgeländes am Haus der Ver-
eine, dem Bauhofteam für die tatkräftige Unterstützung. 
Ebenso auch ein Dankeschön dem SV Biederbach 1960 e.V. 
, der Kljb Biederbach sowie Bettina und Günther vom Ver-
einsheim Biederbach, die in dieser Zeit ebenso beeinträch-
tigt waren.
Vielen, vielen Dank dafür!
Ein weiterer Dank an all die Helfer, ob aktive sowie pau-
sierende Musiker, Partner, Ehrenmitglieder, Freunde und 
Gönner des Vereins. Der Freiwilligen Feuerwehr Bieder-
bach für den Parkplatzdienst über die Festtage, dem DRK 
OV Prechtal e.V. bei der Partynacht in Tracht und dem 
Schützenverein Biederbach bei der Unterstützung des Kin-
derprogramms am Sonntag.
Ohne diese Unterstützung und den Einsatz wäre es nicht 
möglich, dieses Fest auf die Beine zu stellen.
„Vergelt‘s Gott“
Euer Musikverein Trachtenkapelle Biederbach e.V.
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SPORTVEREIN BIEDERBACH E.V.

Erst im Finale gestoppt
Die C-Mädchen des SV Biederbach schafften es bis ins Po-
kalfinale des Bezirk Freiburg. Hochmotiviert reisten sie am 
12. Mai 2024 nach Oberrimsingen zum Endspiel und trafen 
dort auf den derzeitigen Tabellenersten der Bezirksliga, 
die SF Eintracht Freiburg. Die Gegnerinnen nahmen das 
Spiel schnell in die Hand, führten nach rund zehn Minuten 
mit 2:0 und ließen die Biederbacher Mädels nicht zu ihrem 
Spiel finden. Auch das 3:0 kam noch vor der Pause. In der 
zweiten Halbzeit gingen sie kämpferischer und etwas ag-
ressiver ins Spiel, doch auch dies reichte nicht gegen die gut 
aufgestellten Freiburger Mädels und führte leider zu einem 
weiteren Tor. Am Ende stand es klar 4:0 für die Freiburger 
Eintracht. Doch trotz der Niederlage im Finale können die 
SVB Mädels und ihre Trainer stolz sein auf die erreichte Sil-
bermedaille und ihre bisher gespielte Saison.

Spielplan der Fußballabteilung  
des SV Biederbach 1960 e. V.

Aktive Mannschaften
Herren
1. Mannschaft
Sonntag, den 02.06.
SvO Rieselfeld – SV Biederbach; Anpfiff 15:00 Uhr
2. Mannschaft
Sonntag, den 02.06.
SvO Rieselfeld 2 – SV Biederbach 2; Anpfiff 13:30 Uhr

Heimspiele unserer Jugendmannschaften
Freiburg, den 31.05.
SG Oberes Elztal A-Junioren – FC Denzlingen; 
Anpfiff 19:00 Uhr; Sportplatz Oberprechtal
Sonntag, den 02.06.
SV Biederbach B-Juniorinnen – SG Mahlberg; 
Anpfiff 10:00 Uhr
Wir wünschen all unseren Mannschaften erfolgreiche so-
wie verletzungsfreie Spiele und freuen uns, Sie auf dem 
Sportgelände als Zuschauer begrüßen zu dürfen.
Sportliche Grüße
SV Biederbach 1960 e. V.

SCHULEN

FÖRDERVEREIN GRUNDSHULE BIEDERBACH E.V.

Mitgliederversammlung des Schulfördervereins
Der Förderverein der Grundschule Biederbach e.V. hält am 
Montag, den 10.06.2024 um 20 Uhr im Schulhaus seine Mit-
gliederversammlung ab.
Die Versammlung beinhaltet folgende Tagesordnung:
1.  Begrüßung
2.  Bericht der Vorsitzenden
3.  Tätigkeitsbericht des Schriftführers
4.  Rechenschaftsbericht des Kassenverwalters
5.  Bericht der Kassenprüfer
6.  Entlastung der Vorstandschaft
7.  Verschiedenes
Hierzu sind alle Mitglieder des Fördervereins recht herzlich 
eingeladen.
Brigitte Schätzle Vorsitzende

ANDERE SCHULEN

Fit für die Ausbildung mit unseren 
BERUFSFACHSCHULEN 

Interesse an einer 1-jährigen beruflichen 
Qualifizierung im Bereich Metalltechnik, 
Holztechnik oder Fahrzeugtechnik?

Oder doch den mittleren Bildungsabschluss 
in unseren praxisorientierten 2-jährigen 
Berufsfachschulen Metalltechnik oder 
Elektrotechnik erwerben?

      poststelle@ghse.de 
      www.ghse.de

Jahnstraße 12 - 14
79312 Emmendingen

 

 
Dann komm zu unserem  
INFOTAG

DIE PRAKTISCHE ALTERNATIVE

      07641 465-100

16. JUNI 2024 
11:00 bis 16:00 Uhr

Werkstätten
GEÖFFNET

Kostenfreie Weiterbildung im U3-Bereich an 
der Merian-Schule

Beginnend im September bietet die Merian-
Schule erneut die berufsbegleitende Weiterbil-
dung an.

Mit der erfolgreich eingerichteten „Zusatzqualifikation 
für Kinder unter drei Jahren in Tageseinrichtungen (BFQ-
E – U3)“ will die Merian-Schule den steigenden beruflichen 
Anforderungen in diesem Bereich Rechnung tragen. Sie 
richtet sich an pädagogische Fachkräfte, wie beispielswei-

Sie möchten eine Anzeige buchen?
Wir beraten Sie gerne!
www.nussbaum-medien.de
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se Erzieherinnen und Erzieher oder Kindheitspädagogen, 
aber auch an Personen, die sich im Sinne des § 7 KiTaG qua-
lifizieren wollen.
Viele Träger erkennen diese Weiterbildung als Fortbildung 
zur Facherzieherin oder zum Facherzieher im U3-Bereich an.
Die Elementarpädagogik befindet sich in einer Phase der 
ständigen Weiterentwicklung. Erzieherinnen und Erzieher 
sind täglich vor neue berufliche Herausforderungen ge-
stellt. Die kostenfreie Weiterbildung im Rahmen der Be-
rufsfachschule für Zusatzqualifikationen schließt eine Lü-
cke in diesem Bereich.
Die Ausbildung dauert berufsbegleitend zwei Jahre. Sie 
umfasst ca. 400 Unterrichtsstunden, mittwochabends von 
17:15 Uhr bis 21:15 Uhr in Teilzeitform. Die Merian-Schule 
freut sich über Ihre schriftliche Bewerbung an das Sekre-
tariat. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.
merian-schule.de oder direkt bei Ansprechpartnerin Frau 
Schröter unter schroeter@merian-schule.de.

KIRCHLICHE NACHRICHTEN

Wallfahrtsgottesdienste Hörnleberg
Samstag, 1. Juni

8:30 Uhr Rosenkranz
9:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst

Samstag, 8. Juni
8:30 Uhr Rosenkranz
9:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst

Samstag, 15. Juni
8:30 Uhr Rosenkranz
9:00 Uhr Wallfahrtsgottesdienst

Sonntag, 16. Juni
11:30 Uhr Wallfahrtsgottesdienst des 

Imkervereines

Einladung zur  
öffentlichen Pfarrgemeinderatssitzung
Herzliche Einladung zur öffentlichen Pfarrgemeinderatssit-
zung der Röm. Kath. Kirchengemeinde Oberes Elztal, am 
Mittwoch, 05. Juni 2024 um 20.00 Uhr, im Pfarrzentrum El-
zach, Kirchplatz 6, im Cäcilienraum.
In der Tagesordnung sind u.a. folgende Punkte vorgesehen:
* Begrüßung * Geistlicher Impuls* Formalien* Stiftungsrat-
Beschlüsse* Gründungsvereinbarung* Diakonie* Termine* 
Hörnleberg* Verschiedenes*

700 Jahre Biederbach
In diesem Jahr 2024 dürfen die Bewohner von Biederbach 
auf eine 700-jährige Geschichte ihres Dorfes zurückblicken. 
Eine solch lange Zeit bedeutet auch Kommen und Gehen, 
Abschied und Neubeginn, Glück und Trauer, Freude und 
Leid. Ein solches Jubiläum ist deshalb zugleich Dank und 
Bitte an Gottes Weggeleit. In einem ökumenischen Fest-
gottesdienst, am Sonntag, 09. Juni, um 10:00 Uhr, in St. 
Mansuetus, Oberbiederbach, wollen wir unser gemeinsa-
mes Gebet an Gott richten. Der Gottesdienst wird von dem 
Musikverein Trachtenkapelle-Biederbach mitgestaltet.
Zu diesem besonderen Anlass sind Sie alle ganz herzlich 
eingeladen.
Im Anschluss laden die Ministranten zu einem Umtrunk 
herzlich ein.

Seniorengemeinschaft  
Winden – Oberspitzenbach
Auf mehrfachen Wunsch ist es möglich geworden, am Frei-
tag, den 21.6.2024 um 11.00 Uhr an einem Wallfahrtsgot-
tesdienst auf dem Lindenberg teilnehmen zu können.

Nach dem Mittagessen in der Pilgergaststätte ist um 15.00 
Uhr eine Führung durch die schöne Barockkirche und die 
historische Bibliothek von St. Peter vorgesehen.
Unkostenbeitrag wäre ca. 15,00 €
Eine Anmeldung ist erforderlich, bitte wenden Sie sich an 
folgende Telefonnummern: Zuständig für Oberspitzen-
bach, Tel. 07682/ 67612 – für Niederwinden, Tel. 07685 / 
516 und für Oberwinden, Tel. 07682 / 7113.
Abfahrt an den Bushaltestellen: Oberwinden um 09.30 Uhr 
und Niederwinden um 09.35 Uhr
Wir freuen uns auf einen schönen gemeinsamen Tag.
Euer Organisations-Team

Neues Gesicht im kath. Pfarrbüro
Ab 01. Juni 2024 wird Frau Irene Klausmann aus Prechtal, 
neu zum Team der Pfarrsekretärinnen gehören. Sie über-
nimmt die Stelle von Frau Elvira Bartholomä, die im Juli in 
die passive Altersteilzeit geht.
Wir heißen Frau Klausmann herzlich willkommen und wün-
schen ihr viel Freude bei der Arbeit.

PFARRGEMEINDE ST. MANSUETUS
OBERBIEDERBACH

Gottesdienste
Mittwoch, 29. Mai
19:00 Uhr  Vorabendmesse zum Hochfest Fronleichnam
Mittwoch, 05. Juni
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Sonntag, 09. Juni
10:00 Uhr  Ökumenischer Festgottesdienst, anlässlich Jubi-

läumsfeier, 700 Jahre Biederbach, mitgestaltet 
vom Musikverein Trachtenkapelle Biederbach

KIRCHENGEMEINDE ST. NIKOLAUS
ELZACH

Gottesdienste
Donnerstag, 30. Mai - FRONLEICHNAM
08.30 Uhr  Festgottesdienst, mitgestaltet von St. Nikolaus 

Kirchenchor, anschl. Prozession
Samstag, 01. Juni
19:00 Uhr  Vorabendmesse
Dienstag, 04. Juni - Neunlindenkapelle
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
Donnerstag, 06. Juni
19:00 Uhr  Eucharistiefeier
 Seelenamt für Roswitha Mannefeld
 Seelenamt für Hermann Mayer
Samstag, 08. Juni
19:00 Uhr  Vorabendmesse
Sonntag, 09. Juni
10:30 Uhr  Kinderwortgottesdienst in St. Nikolaus Kirche
Dienstag, 11. Juni - Neunlindenkapelle
19:00 Uhr  Eucharistiefeier

EVANGELISCHES PFARRAMT

Evangelische Kirchengemeinden  
Elzach und Oberprechtal
Sonntag, 2. Juni
10:00 Uhr  Gottesdienst in Oberprechtal, Christuskirche, 

Prädikant Peter Kern
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Sonntag, 9. Juni
10:00 Uhr  Ökumenischer Festgottesdienst anlässlich 700 

Jahre Biederbach in der St.-Mansuetus-Kirche 
in Oberbiederbach, Pfarrerin Barbara Müller-
Gärtner

Sonntag, 16. Juni
10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl in Oberprechtal, 

Christuskirche, Pfarrerin Barbara Müller-Gärt-
ner

Freitag, 21. Juni
20:00 Uhr  Ökumenische Andacht zum Johannisfeuer, 

Freigelände St.-Mansuetus-Kirche in Oberbie-
derbach, Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner

Samstag, 22. Juni
18:00 Uhr Familiengottesdienst im Pfarrgarten der Johan-

neskirche in Elzach mit Johannisfeuer, Pfarrerin 
Barbara Müller-Gärtner

Sonntag, 23. Juni
11:00 Uhr  Ökumenischer Festgottesdienst anlässlich 50 

Jahre Schwarzwaldverein Winden, Hütte Alke, 
Oberwinden, Pfarrerin Barbara Müller-Gärtner

MITTEILUNGEN DES 
LANDRATSAMTES 
EMMENDINGEN

Pools und Schwimmbecken richtig befüllen
Der Sommer kommt und die Temperaturen laden immer 
öfters zum Schwimmen und Planschen ein – auch im eige-
nen Garten im eigenen Pool oder Schwimmbecken. Doch 
bei privaten Pools oder Schwimmbecken gilt es einiges zu 
beachten. Das Landratsamt gibt in seinem Merkblatt „Rich-
tiges Befüllen und Entleeren von Schwimmbecken und 
Pools im eigenen Garten“ Hinweise, wie die Becken korrekt 
befüllt und auch wieder entleert werden. Das Merkblatt ist 
auf der Internetseite www.landkreis-emmendingen.de un-
ter Verwaltung & Service > Formulare > Amt für Wasser-
wirtschaft und Bodenschutz unter der Rubrik „Sonstiges“ 
zu finden.

Weitere Termine der Aktion  
„Tag der offenen Gartentür“
Beim „Tag der offenen Gartentür“ des Landkreises Emmen-
dingen laden in diesem Jahr zwischen Mai und September 
28 Gartenbesitzer in ihren Garten ein. In den nächsten Wo-
chen sind die folgenden Gärten geöffnet:
Am Donnerstag, 30. Mai, öffnet von 12 bis 18 Uhr Ursula 
Hauber ihren Garten (Niedertal 8, Freiamt). Anfahrt: Ge-
zeigt wird ein romantischer Staudengarten mit sehr großer 
Pflan zen vielfalt, außergewöhnlichen, farblich abgestimm-
ten Kombinationen, Rosen obelisken, Sitzplätzen und vie-
len individuellen Gestaltungselementen.
Am Samstag, 1. Juni, kann von 14 bis 20 Uhr der Garten 
von Sylvia Hämmerle besichtigt werden (Merklinstraße 17, 
Waldkirch). Es ist ein großer romantischer Stadtgarten im 
ländlichen Stil und zeigt einen Kontrast von natürlichen 
Elementen mit Formschnittgehölzen, mit Kletterpflanzen 
durchwachsene Rankhilfen und Gehölze bilden Gartenräu-
me, etliche einmal blühende Rosen und viele Dekorations-
elemente.
Ausführliche Beschreibungen zu allen Gärten, die in die-
sem Sommer mitmachen und eine Beschreibung zur An-
fahrt gibt’s auf www.landkreis-emmendingen.de und in 
einem Flyer, der im Landratsamt Emmendingen an der In-
fotheke und in den Rathäusern erhältlich ist.

Vortrag „Von der Sehnsucht nach einem 
guten Sterben – Menschen mit Demenz gut 
begleiten bis zuletzt“
Nur wenige Menschen sterben unmittelbar an der Erkran-
kung Demenz. Und dennoch stellt diese Erkrankung in 
verschiedener Hinsicht große Anforderungen an das ver-
sorgende Umfeld, um auch eine gute hospizliche und palli-
ativpflegerische bzw. -medizinische Begleitung zu gewähr-
leisten. 
Hören Sie in diesem Vortrag am 4. Juni 2024 im Haus am 
Festplatz, Sitzungssaal im Erdgeschoss, Schwarzwaldstraße 
4 von 17:00 bis 18:30 Uhr, welche Angebote für den Men-
schen mit Demenz, aber auch für Sie als Angehörige hilf-
reich und unterstützend sein können. Nehmen Sie Einblick 
in die Möglichkeit einer hospizlichen Begleitung zu Hause, 
im Pflegeheim, in der Gerontopsychiatrie oder im Kranken-
haus. 
Denn: Ein gutes Netzwerk ist die allerbeste Voraussetzung, 
für eine menschenwürdige Begleitung bis zuletzt! Dozen-
tin ist Sabine Weidert, Hospizdienst Emmendingen-Tenin-
gen-Freiamt.

Vortrag „Lebensqualität mit Demenz“  
in Sexau
Am Dienstag, 4. Juni 2024 findet in Sexau von 18:30 bis 
ca. 20 Uhr der Vortrag „Lebensqualität mir Demenz“ statt. 
Ort und Veranstalter: Diakonieverbund Freiamt-Sexau e.V., 
Bürgerbegegnung – Raum Hochburgblick, Ernst-Bühler-
Weg 1Referentin ist Sabine Wensch-Christ vom Pflegestütz-
punkt des Landkreises Emmendingen. Demenz kann jeden 
treffen und ist eine Erkrankung mit vielen Gesichtern. Gute 
Informationen helfen die Krankheit besser zu verstehen 
und die geeigneten Hilfsangebote für den individuellen 
Einzelfall zu finden. 
Viele Angehörige und Betreuungspersonen begleiten die/
den Betroffene/n ohne Unterstützung und stoßen schnell 
an die Grenzen ihrer Kraft. In dieser Veranstaltung werden 
das Erleben der Erkrankung und die Auswirkungen im All-
tag erklärt, Hilfsangebote und Entlastungsmöglichkeiten 
aufgezeigt sowie praktische Tipps im Umgang mit Betrof-
fenen vermittelt.

Kochworkshop: „Bunte Salate  
aus regionalem Sommergemüse“
Erfrischend, unkompliziert und farbenfroh: Salate sind fix 
gemacht und schmecken immer – vor allem an heißen Som-
mertagen. Saisonales Gemüse und knackig, grüne Salate 
sorgen für eine bunte Vielfalt. Am besten greift man auf 
regional angebaute Sorten zurück, denn ihre Auswahl ist 
jetzt groß und sie stecken voller Nährstoffe. Salate lassen 
sich auf vielfältige Weise zubereiten, ob herrlich leicht mit 
Tomaten, Gurken, Paprika und Zucchini oder mit sättigen-
den Zutaten wie Hülsenfrüchten, Kartoffeln oder Getrei-
deprodukten. Kreative Kombinationen mit Pfirsichen, Nek-
tarinen, Beeren oder Melonen sind besonders erfrischend. 
Sie passen daher zu vielen Anlässen wie dem Mittag- oder 
Abendessen sowie als gern gesehenes Mitbringsel zur Grill-
party oder zum Picknick. Darüber hinaus lernen die Teilneh-
menden beim Kochworkshop „Bunte Salate aus regionalem 
Sommergemüse“ verschiedene Dressing-Rezepte kennen, 
die jeden Salat in etwas Besonderes verwandeln und keine 
Langeweile aufkommen lassen. Termin: Mittwoch, 05. Juni 
von 18:00 - 21:00 Uhr am Landwirtschaftlichen Bildungs-
zentrum Emmendingen-Hochburg. Die Lebensmittelkosten 
werden auf die Teilnehmenden umgelegt (10 - 15 €). An-
meldung über den folgenden Link: www.terminland.de/
landkreis-emmendingen. Der Kurs wird durch das Minis-
terium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucher-
schutz Baden-Württemberg gefördert.
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Von Abfallwirtschaft bis Krankenhaus; 
Worüber der Kreistag entscheidet
Am 9. Juni 2024 wird der neue Kreistag für die nächsten 
fünf Jahre gewählt. Er entscheidet über viele Dinge aus 
dem unmittelbaren Alltag der Bevölkerung – von Bildung 
über Gesundheit bis zu Mobilität sowie Natur und Umwelt. 
Der Kreistag kommt bei allen Angelegenheiten ins Spiel, 
die eine Stadt oder Gemeinde nicht allein leisten könnte 
– zum Beispiel den Betrieb und die Modernisierung des 
Kreiskrankenhauses mit dem Bau von fünf neuen Opera-
tionssälen, die Sanierung von Kreisstraßen und Brücken 
sowie den Bau neuer Radwege oder die Breisgau-S-Bahn 
mit Busverkehr und Schülerbeförderung. Eine wichtige 
Aufgabe für den Kreistag sind soziale Angelegenheiten, 
dazu zählt etwa die Erstunterbringung von Flüchtlingen. 
Das Gremium vergibt Aufträge für die Müllabfuhr, befasst 
sich mit Recyclinghöfen und Grünschnittplätzen und legt 
die jährliche Müllgebühr fest. Der Kreistag ist für die Be-
ruflichen Schulen zuständig – so wurde bei der Sitzung 
im Mai der Bau eines Parkhauses fürs Berufsschulzentrum 
Emmendingen beschlossen. Seit Jahren Thema im Kreistag: 
Der Ausbau der Rheintalbahn. 2015 hat der Kreistag die 
Autobahnparallele beschlossen und jetzt setzt er sich für 
Interimshalte während der ab 2026 drohenden sechsjähri-
gen Umbau-Sperre auf der bestehenden Rheintalbahn ein. 
Der Kreistag kommt mit allen 53 Mitgliedern im Jahr zu 
sieben bis neun Sitzungen zusammen. Außerdem gibt es 
noch Ausschüsse: Den Verwaltungsausschuss, Sozial- und 
Krankenhausausschuss und den Ausschuss für Umwelt und 
Technik mit jeweils 16 Mitgliedern sowie den Jugendhilfe-
ausschuss, in dem Kreisräte mit in der Jugend- und Famili-
enarbeit tätigen erfahrenen Personen beraten.

Termine der Aktion „Tag der offenen  
Gartentür“ am 7. und 9. Juni
Beim „Tag der offenen Gartentür“ des Landkreises Emmen-
dingen laden in diesem Jahr zwischen Mai und September 
28 Gartenbesitzer in ihren Garten ein. Darunter sind auch 
wieder Gärten aus dem nahen Elsass. In den nächsten Wo-
chen sind die folgenden Gärten geöffnet:
Am Freitag, 7. Juni kann von 16 bis 20 Uhr der Garten von 
Martina und Hans Brandt (Weiherweg 10, 79346 Endingen-
Königschaffhausen) besichtigt werden. Garten: Kleiner, de-
tailverliebter Hausgarten einer Doppelhaushälfte, mit ein-
zelnen Beeten gestaltet, Vorliebe für Clematis und Rosen 
(auch Hochstämmchen), begleitet von unterschiedlichsten 
Stauden.
Am Sonntag, 9. Juni öffnen gleich drei Gärten ihre Türen 
für Besucher:
Von 11 bis 17 Uhr: Antje und Günther Stehlin, Neuweg 37 
in 79365 Rheinhausen-Oberhausen. Garten: Großer, ländli-
cher Hausgarten, verschiedene umpflanzte Sitzplätze, klei-
ner Teich mit Bachlauf und verschiedene Wasserspiele, etli-
che Pflanzinseln, über 70 verschiedene Rosen, Schwerpunkt 
Nostalgierosen mit Staudenbegleitung.
Von 11 bis 18 Uhr: Elvira und Willi Fischer, Altdorfstraße 
66 b in 79312 Emmendingen-Kollmarsreute. Garten: Ein-
gewachsener, kleiner Hausgarten, verschie dene Sitzplätze, 
Bachlauf und zentrales Wasserspiel, Nadelgehölze, moder-
ne Edel-, Strauch- und Kletterrosen von Stauden begleitet.
Von 13 bis 18 Uhr: Brunhilde und Karl Ziegler, Kammer-
halden 13 in 79341 Kenzingen-Nordweil. Garten: Kleiner 
Hausgarten, Gliederung in verschiedene Themenbereiche 
und Räume, Stauden, verschiedenen Strauch- und Kletter-
rosen, Terrasse als „Gartenzimmer“, Dekorationen aus Na-
turmaterialien.
Ausführliche Beschreibungen zu allen Gärten, die in diesem 
Sommer mitmachen und eine Beschreibung zur Anfahrt 
gibt’s auf www.landkreis-emmendingen.de und in einem 
Flyer, der im Landratsamt Emmendingen an der Infotheke 
und in den Rathäusern erhältlich ist.

Informationsveranstaltung zum Start der 
Fachschulklasse für Hauswirtschaft
Die Fachschule für Landwirtschaft, Fachrichtung Hauswirt-
schaft am Landwirtschaftlichen Bildungszentrum Emmen-
dingen-Hochburg plant am 2. Oktober 2024 den Start ei-
ner neuen Teilzeitklasse. Dazu lädt sie am Mittwoch, 26. 
Juni 2024 um 15:00 Uhr zur Informationsveranstaltung in 
das Landwirtschaftliche Bildungszentrum Emmendingen-
Hochburg ein. Es werden Inhalte sowie Ablauf der Weiter-
bildung zur „Staatlich geprüften Fachkraft für Hauswirt-
schaft“ vorgestellt und Gelegenheit für Fragen geboten.
Das fachschulische Ergänzungsangebot richtet sich sowohl 
an Berufstätige als auch an Personen, die einen berufli-
chen Wiedereinstieg planen und sich für einen hauswirt-
schaftlichen Beruf (weiter)qualifizieren möchten. Unter 
bestimmten Voraussetzungen ist die Vorbereitung auf die 
Berufsabschlussprüfung zur Hauswirtschafterin bzw. zum 
Hauswirtschafter möglich.
Der Unterricht in Theorie und Praxis findet mittwochs von 
8:30 – 16:45 Uhr statt, außer in den Schulferien. Der Kurs 
dauert anderthalb Jahre und endet im März 2026.
Weitere Auskünfte erteilt Leonie Hellmuth unter Telefon 
07641 / 451 - 9145 oder per E-Mail: bildungszentrum@land-
kreis-emmendingen.de. Infos auch unter https://emmen-
dingen.landwirtschaft-bw.de/.

MITTEILUNGEN ANDERER BEHÖRDEN

SOZIALVERSICHERUNG FÜR
LANDWIRTSCHAFT, FORSTEN 
UND GARTENBAU (SVLFG)

SVLFG legt Fokus auf Gesundheit von Frauen
Anlässlich des Internationalen Aktionstages Frauengesund-
heit weist die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Fors-
ten und Gartenbau (SVLFG) auf ihre Angebote zur Gesund-
heitsförderung für Frauen hin.
Dazu gehören zum Beispiel Gesundheitskurse sowie Vor-
sorge- und Kurzkuren. Mehr Informationen finden sich 
dazu im Internet unter www.svlfg.de/gesundheitskurse-
finden sowie unter www.svlfg.de/lkk-kurzkuren.
Spezielle Informationen für Frauen in der Grünen Branche 
stellt die SVLFG auch bereit unter www.svlfg.de/infos-fuer-
frauen-in-der-gruenen-branche. In Kürze wird die SVLFG 
zudem online ein Sondermagazin mit Themen rund um die 
soziale Absicherung von Frauen herausgeben.
Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung 
informiert über die geschlechterspezifische Gesundheitsvor-
sorge unter www.frauengesundheitsportal.de. Hier gibt es 
Wissenswertes zu den Themen Bewegung und Sport, gesund 
älter werden, gesunder Schlaf, psychische Gesundheit und 
Frauengesundheitsforschung sowie Veranstaltungshinweise.
Andere Risiken als bei Männern
Frauen sind aufgrund biologischer Faktoren – aber auch 
durch soziale Bedingungen – anderen Gesundheitsrisiken 
ausgesetzt als Männer. Frauen nehmen allein durch die Gy-
näkologie mehr Medikamente zu sich als Männer und das 
schon von sehr jungen Jahren an. Angefangen mit der Pille 
bis hin zu solchen Mitteln, die gegen Regelschmerzen ein-
genommen werden. Da laut Robert-Koch-Institut bei Frau-
en häufiger psychische Erkrankungen diagnostiziert wer-
den, werden ihnen auch öfter Psychopharmaka verordnet 
als Männern. Unterschiede gibt es zudem bei Wirkungen 
und Nebenwirkungen von Medikamenten, da der Stoff-
wechsel von Frau und Mann verschieden darauf reagieren. 
Problematisch ist dies, da die Medikamente meist eine auf 
Männer abgestimmte Dosierung vorgeben.
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Brustkrebsvorsorge wird ausgeweitet
Das Mammographie-Screening für Frauen zur Früherken-
nung von Brustkrebs wird ausgeweitet. Bisher können nur 
Frauen zwischen 50 und 69 Jahren alle zwei Jahre daran 
teilnehmen. Ab dem 1. Juli 2024 ist eine Teilnahme bis zum 
Alter von 75 Jahren möglich. Neu anspruchsberechtigte 
Frauen erhalten vorerst keine persönliche Einladung, kön-
nen sich aber ab dem 1. Juli selbst für einen Untersuchungs-
termin anmelden. Die letzte Früherkennungs-Mammogra-
phie muss bei dieser Terminanfrage mindestens 22 Monate 
zurückliegen. Nähere Informationen gibt es unter www.g-
ba.de/mammographie-screening-70plus.

Organspende bleibt wichtig
Rund 8.700 Menschen warten in Deutschland noch auf ein 
Spenderorgan. Daher ist eine Entscheidung zur Organ-
spende so wichtig und hilft Leben zu retten.
Anlässlich des Tags der Organspende am 1. Juni weist auch 
die Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gar-
tenbau (SVLFG) auf die Bedeutung des Themas hin. Ziel ist 
es, möglichst viele Menschen zu bewegen, ihre freie Ent-
scheidung nach eigener Abwägung auf einem Organspen-
deausweis festzuhalten. Darauf kann
• einer Organ- und Gewebespende uneingeschränkt zu-

gestimmt werden,
• einer Spende von bestimmten Organen und Geweben 

zugestimmt werden,
• eine Organ- und Gewebespende abgelehnt werden,
• eine Person benannt werden, die über eine Organ- und 

Gewebespende entscheiden soll.
Für die auf ein Spenderorgan Wartenden ist es überlebens-
wichtig, dass sich Menschen, die sich für eine Organspende 
entscheiden, dies auch im Organspendeausweis dokumen-
tieren. Eine selbstbestimmte Entscheidung – egal wie diese 
ausfällt – entlastet auch die Angehörigen, die ansonsten nach 
dem mutmaßlichen Willen des Verstorbenen befragt werden.
Organspende-Register kommt schrittweise
Seit März gibt es ein Online-Register für Erklärungen zur 
Organ- und Gewebespende unter www.organspende-
register.de. Damit besteht in Deutschland erstmals die 
Möglichkeit, Online-Erklärungen zur Organ- und Gewe-
bespendenbereitschaft zu dokumentieren. Das erleichtert 
es Medizinern, die Spendenbereitschaft eines potenziellen 
Organspenders schnell und verlässlich zu klären. Es entlas-
tet auch Angehörige von einer schweren Entscheidung. Der 
Eintrag ist freiwillig und kostenfrei. Außerdem kann der 
Eintrag jederzeit geändert oder widerrufen werden.
Weitere Infos gibt es unter www.svlfg.de/organspende und 
www.organspende-info.de.

AUS- UND FORTBILDUNG

Beratung zur beruflichen  
Neu- bzw. Umorientierung  
in Emmendingen

Das Regionalbüro für berufliche Fortbil-
dung bietet regelmäßig Orientierungsbe-
ratungen in Emmendingen an.
Der nächste Beratungsnachmittag findet 

am Donnerstag, 06.06.2024 statt.
Die Beratung umfasst alle Themen rund um die berufliche 
Fortbildung und Karriereplanung bzw. Neuorientierung. 
Interessierte sind herzlich eingeladen, dieses Beratungsan-
gebot in Emmendingen zu nutzen. Das Regionalbüro für 
berufliche Fortbildung ist Teil des Netzwerk Fortbildung 
und wird finanziert vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit 
und Tourismus Baden-Württemberg.

Die Beratung findet im Landratsamt Emmendingen, Haus 
am Festplatz, Raum 247, nur nach vorheriger Terminver-
einbarung statt. Ein Beratungstermin kann telefonisch 
oder online über die Buchungsseite https://eveeno.com/
netzwerk_fortbildung vereinbart werden.
Kontakt:
Regionalbüro für berufliche Fortbildung
Frau Bannasch, c/o vhs Freiburg
Friedrichstraße 52
79098 Freiburg
Telefon: 0761 - 3689528
E-Mail: freiburg@regionalbuero-bw.de

BUNDESAGENTUR FÜR ARBEIT
AGENTUR FÜR ARBEIT FREIBURG

„Abi 2024 – was dann?“
Berufs- und Studienberatung
Am Dienstag, 4. Juni, von 9:00 bis 12:00 Uhr, sowie am Don-
nerstag, 6. Juni, und Dienstag, 13. Juni, jeweils von 13:30 
bis 16:00 Uhr, bietet die Berufs- und Studienberatung der 
Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77, zusätzliche 
Beratungstermine an. Eine vorherige Anmeldung ist nicht 
erforderlich. Ratsuchenden melden sich an den Aktionsta-
gen am Empfang im Berufsinformationszentrum. Die Ein-
zelberatungen sind kostenfrei.
Die zusätzlichen Beratungstermine richten sich an Schüle-
rinnen und Schüler, die gerade das Abitur oder die Fach-
hochschulreife abschließen und noch Fragen zu den Mög-
lichkeiten nach dem Schulabschluss haben oder noch nicht 
wissen, wie es für sie weitergeht. Die Themen reichen dabei 
von Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten und deren Zu-
gänge bis hin zu den Überbrückungsmöglichkeiten.

Königinnen und Könige der Straßen
Am Mittwoch, 5. Juni, findet im Berufsinformationszent-
rum der Agentur für Arbeit Freiburg, Lehener Straße 77, 
ein Job-Speed-Dating mit namhaften Logistikunternehmen 
aus der Region statt. Ziel ist eine Tätigkeit als „Berufskraft-
fahrerin“ oder „Berufskraftfahrer“. Darüber hinaus ge-
währt Tobias Lang, Geschäftsführer des Verkehrsgewerbes 
Baden e.V., Einblicke in das Berufsbild des „Berufskraft-
fahrers“ und der „Berufskraftfahrerin“. Die Veranstaltung 
beginnt um 10 Uhr und dauert zwei Stunden. Interessierte 
am Job-Speed-Dating schreiben bis 30. Mai eine E-Mail an 
Freiburg.Arbeitgeber@arbeitsagentur.de.
Zielgruppe sind Beschäftigte und Erwerbslose, die sich be-
ruflich neu orientieren und im Transportgewerbe tätig sein 
wollen. Eine Fahrerlaubnis zum Führen von Lastkraftwagen 
ist eine gute Voraussetzung, aber nicht unbedingt erfor-
derlich. Unter bestimmten Voraussetzungen können des-
sen Erwerb sowie weitere Teilqualifizierungen bis hin zum 
anerkannten Berufsabschluss finanziell gefördert werden.

Diskriminierung am Arbeitsplatz – erkennen, 
verstehen, handeln
Am Donnerstag, 13. Juni, informiert Silvia Neves zum The-
ma „Diskriminierung am Arbeitsplatz – erkennen, verste-
hen handeln“. Der Vortrag beginnt um 14:30 Uhr im Be-
rufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Freiburg, 
Lehener Straße 77, und dauert rund 90 Minuten. Die Teil-
nahme ist kostenlos. Wegen begrenzter Teilnehmerzahl ist 
auf der Webseite https://eveeno.com/DiskriminierungAr-
beitsplatz eine Anmeldung erforderlich. Anmeldeschluss 
ist Dienstag, 11. Juni.
Silvia Neves ist Mitarbeiterin des Antidiskriminierungsbüros 
Freiburg. Dort berät sie Menschen, die von Diskriminierung 
betroffen sind.
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Das Kompetenzprofil in der Bewerbung
Am Donnerstag, 13. Juni, informiert Karin Peterseil vom 
Zentrum für Schlüsselqualifikationen zum Thema „Das 
Kompetenzprofil in der Bewerbung: Präsentieren Sie Ihre 
Qualifikation“. Die Veranstaltung beginnt um 18:15 Uhr im 
Kollegiengebäude I (Hörsaal 1009) der Albert-Ludwigs-Uni-
versität Freiburg und endet voraussichtlich um 19:45 Uhr. 
Die Veranstaltung ist kostenlos und eine Anmeldung nicht 
erforderlich.
Fast alle Bewerberinnen und Bewerber können wesentlich 
mehr als ihnen bewusst ist. Wer seine fachlichen Fähig-
keiten und persönlichen Stärken kennt und sie benennen 
kann, bringt sich auf dem Weg von der Uni in den Beruf in 
eine gute Position. Karin Peterseil zeigt, welche Methoden 
es zur Erstellung eines Kompetenzprofils gibt und wie diese 
Erkenntnisse optimal für Bewerbungsunterlagen und das 
persönliche Vorstellungsgespräch genutzt werden können.

VEREINE AUS DEM
ELZTAL/ORGANISATIONEN

Imkerverein Oberelztal
Einladung Monatsversammlung Mai
Am Freitag, 31.05.2024, findet um 20.00 Uhr im Gasthaus 
zur Sonne in Yach die nächste Monatsversammlung statt.
Thema des Abends:
• Ablegerbildung, Jungvölker für die Zukunft
Josef Weber, Schriftführer

Erbschaftsvortrag
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V., Be-
zirksverband Südbaden-Südwürttemberg, lädt zu einem 
Erbschaftsvortrag am Donnerstag, 06. Juni 2024, um 17.00 
Uhr in das Dorfgemeinschaftshaus Maleck, Kirchgäßle 9, 
79312 Emmendingen-Maleck ein.
Thema:
„Vorsorge treffen mit Testament, Vollmacht und Patien-
tenverfügung – so stelle ich sicher, dass mein Wille auch 
zur Geltung kommt!“
Rechtsanwalt Gerhard Lochmann gibt einen umfassenden 
Überblick über den Sachstand bei Fragen zur Testaments-
gestaltung und Vorsorge.
Die Teilnahme an dem Vortrag ist kostenlos. Interessierte 
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich willkommen. Es sind 
noch Plätze frei.
Wir bitten um vorherige Anmeldung beim Volksbund un-
ter der Telefonnummer 07531 – 90 52 0.
Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. ist 
in den letzten Jahren besonders auf dieses Thema ange-
sprochen worden. Zahlreiche Förderer des Vereins wollen 
Vorsorge treffen und über 316.000 Mitbürger haben die 
Testamentsbroschüre „Was wird mit meinem Erbe?!“ beim 
Volksbund angefordert. Dem Wunsch nach mehr fach-
licher Information kommt der Verein mit dem Angebot 
von Vorträgen wie oben angegeben nach. Dabei wird er 
unterstützt durch die Deutsche Vereinigung für Erbrecht 
und Vermögensnachfolge (DVEV), aus deren Reihe fachlich 
qualifizierte Anwälte als Referenten kostenlos die Vorträge 
gestalten.

Exkursion zu Gentechnik  
in der Landwirtschaft
Die Kath. Landbewegung Freiburg lädt alle Interessierten 
zu einer Exkursion zum Thema „Gentechnik in der Züch-
tung“ am Freitag, 14.06.24 ein. Die Fahrt startet mit einem 
Bus ab Freiburg und führt zu den Versuchsfeldern nach 
Rheinau/CH. Der Unkostenbeitrag von 35 € (ermäßigt für 

Senioren ab 60 J., Schüler und Studierende: 25 €) enthält 
Busfahrt, Führung, Mittagessen und anschließendes Fach-
gespräch. Herzliche Einladung dazu.
Diese Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit der Kath. 
Akademie und der Diözesanstelle für Umwelt und Schöp-
fung durchgeführt. Anmeldungen erfolgen über die Kath. 
Akademie Freiburg:
Tel.: 0761-31918-0, 
Mail: mail@katholische-akademie-freiburg.de

Monatlicher KOGL Infotag  
„Klimawandel“ und  „Spalierobst - der Weg zum faszinie-
renden Formobst“ 
Der KOGL Emmendingen e. V. lädt alle Interessierten zum 
monatlichen Infotag am Freitag, 07.06.24 von 17:00 – 19:00 
Uhr im Lehrgarten an der Alten Straße in Kenzingen statt. 
Vorgestellt werden folgende Themen:
● Klimawandel
Die Witterung unterliegt auch hierzulande den Einflüssen 
des Klimawandels. Folgen sind längere Trocken- u. Regen-
perioden, eine höhere Spätfrostgefahr o. zunehmender 
Schädlingsdruck. Verschiedene Beispiele zeigen wie bspw. 
die Standort- und Obstsortenwahl o. die Kulturführung 
helfen können, negative Effekte abzumildern.
● Spalierobst - der Weg zum faszinierenden Formobst
Geschichte/Kunstformen/Sorten/Methoden von Spalierobst 
– auch für Neulinge. In welcher Beziehung stehen Unter-
lage/Wurzel zur Größe des fertigen Obstspaliers? Wir „er-
ziehen“ und „formen“ nach den Regeln der Kunst – wir 
erklären und zeigen die Zusammenhänge.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag

Lockruf
Komm heraus
lass dich sehn
und der Tag wird schön
Vertreib das Grau
bring Himmelblau
Statt Wolken dicht
schenk uns
Wärme
Licht
Brigitte Thiessen

Die Spendenplatt-
form für Ihren  
gemeinnützigen e. V.

       www.gemeinsamhelfen.de
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DEIN LEBEN
DEIN VEREIN
Deine Plattform

Jetzt registrieren und
kostenlos am NUSSBAUM
Gewinnspiel teilnehmen
www.nussbaum.de

Die neue Plattform für alle regionalen Events
und News aus Sport und Kultur. Folge deinen

Vereinen und Organisationen.

Mit www.nussbaum.de bist du immer top
informiert, was in deiner Umgebung passiert.

NUSSBAUM gibt es auch als App.
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EXPERTENTIPP

KÖNIGSTR.62 | 70173 STUTTGART | INFO@KOENIGSKINDER.DE | WWW.KOENIGSKINDER.DE

ANZEIGE

WELCHE STEUERN FALLEN BEIM VERERBEN
UND SCHENKEN VON IMMOBILIEN AN?
Steuern können nicht nur bei einem regulären Verkauf anfallen.
Auch beim Vererben einer Immobilie (Erbschaftssteuer) oder bei
einer Eigentumsübertragung per Schenkung (Schenkungssteuer)
kann das Finanzamt Steuern erheben. Sie ist abhängig vom Wert
der Immobilie und dem Verwandtschaftsverhältnis zum Erblas-
ser bzw. Schenker und muss, anders als die Steuer bei einem Im-
mobilienverkauf, vom Erben bzw. Beschenkten bezahlt werden.

Wer erbt, erhält je nach Verwandtschaftsverhältnis einen soge-
nannten Freibetrag. Das bedeutet, dass der Erbe bis zu einer ge-
wissen Vermögenshöhe keine Erbschaftssteuer bezahlt. Für Ehe-
leute gilt ein Freibetrag von 500.000 €, für Kinder 400.000 €, für
Geschwister 20.000 € usw. Diese Freibeträge gelten auch bei einer
Schenkung. Bei einer vererbten Immobilie bestimmt das Finanz-
amt deren Wert anhand von Güterausschüssen.

Wenn Sie eine Immobilie erben und anschließend verkaufen
möchten, geht die Spekulationsfrist des Erblassers auf Sie über.
Besaß der Erblasser die Immobilie also schon länger als zehn Jah-
re, können Sie die Wohnung verkaufen ohne zusätzlich einen Ge-
winn versteuern zu müssen.

Eine Schenkung erfolgt zu Lebzeiten und wird notariell beurkun-
det. Bei einer Schenkung können die Freibeträge alle zehn Jahre
ausgeschöpft und das Vermögen somit steuerfrei übertragen wer-
den. Geht der Vermögenswert über die Freibeträge
hinaus, ist ein rechtzeitiger Beginn der Schen-
kungen ratsam, um die Freibeträge entsprechend
mehrfach auszuschöpfen. Es empfiehlt sich also,
eine Schenkung frühzeitig zu planen.

KÖNIGSTR.62 | 70173 STUTTGART | INFO@KOENIGSKINDER.DE | WWW.KOENIGSKINDER.DE

EIN STARKES TEAM
AN IHRER SEITE

DIE KÖNIGSKINDER IMMOBILIEN

0800 5800 200
Kostenlose Hotline Ansprechpartner:

Leon Djolaj und Dr. Barth

info@koenigskinder.de | www.koenigskinder.de

Kostenlose Hotline
* vorbehaltlich einer internen Prüfung

Verkaufen Sie Ihre Immobilie, Ihr Gewerbeobjekt, Ihr Grundstück (egal ob bebaubar oder
nicht, egal ob Abrisshaus) an unsere bonitätsstarken, vorgemerkten Kunden (Finanzierung
liegt vor) oder einfach direkt an uns.*

Werden Sie Franchisenehmer.
Werden Sie ein Königskind.

Bekannt aus
der

Fernseh-
Werbung
bei RTL
und NTV

Wir suchen Immobilienmakler -
keine Eigenakquise notwendig

Erstklassiger
Weingenuss mit
0,0 Prozent

Geschmack
braucht
keinen Alkohol

zusätzlich

10%
Rabatt für

Abonnenten von
Nussbaum

Medien

Jetzt entdecken
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IMMOBILIEN-VERKÄUFE

AUTO

Auto Disch • Elzach
Krankentransport, Personenbeförderung, Dialyse-,

Chemo- und Strahlenfahrten, Rollstuhltaxi
Jürgen Gass • Tel. 07682/216 • mobil: 01715333271

Ihre Immobilienexperten in der Region für
alle Fragen rund um Ihre Immobilie, ob Immobilien-
bewertung, Energieausweis, Kauf, Verkauf auch auf
Rentenbasis und Vermietung.
Profitieren Sie von unserer über 41-jährigen Erfahrung.
Rufen Sie uns an, mit uns kann man reden!

Telefon: 0761 88 85 72-70
freiburg@garant-immo.de
www.garant-immo.de

Zeit für neue Gewerberäume!
Attraktives, vielseitig nutzbares Büro-/Praxisgebäude
mit großem Potential in zentraler Lage von Dußlingen.

Gebäudefläche ca. 366m².

https://www.immowelt.de/expose/2aeez5c

CSS Christine Streich-Schneider GmbH
Immobilienprojektierung und -Verkauf

Steinlachburg 6 • 72144 Dußlingen

Tel. 0049.7072.12640-83
Mobil 0049.163.7117137

info@auto-schwab-fellbach.de

Gerne auch SPORTWAGEN, SUVs,
CABRIOLETS, Wohn-/Reisemobile,
Old-/Youngtimer & PKWs aller Art!

ANKAUF GEPFLEGTER FAHRZEUGE!A
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0711 - 3424 7363Die Summe der vielen, kleinen
Besonderheiten Baden-Württembergs

Originell
www.mein-laendle.de

Die Summe der vielen, kleinen 

2+3/2024April
bis Juni
6,20 EUR

Lieblich durchs TaubertalTeil 2 der Wohnmobil-Tour de Ländle1300 Jahre Reiche AuDie Bodenseeinsel feiert ihr JubiläumEchterdinger KrautfurzerWie ein Flaschner das Ortsbild mitgestaltete

Bärlauchpesto selber machen

Auf dem Nordracher Obstbrenner-Weg

Das Schönsteaus dem Südwesten
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Jetzt im Handel

GESCHÄFTSANZEIGEN

EINE ANZEIGE HILFT SUCHEN!


